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Erfüllung gesetzlicher Auflagen im Produktionsbetrieb 

– Fragebogen zur Selbsteinschätzung 
 
Einige Fragen zur Selbsteinschätzung 
 
  ja nein weiß nicht 
1. Arbeitsschutz    
 - Haben Sie Gefährdungsbeurteilungen für Ihre Arbeitsplätze und Arbeitsmittel 

durchgeführt? 
   

 - Werden Ihre Arbeitsmittel regelmäßig geprüft (Leitern, Hebezeuge, Aufzüge, 
Gabelstapler, Lüftungsanlagen, Sicherheitsventile …)? 

   

2. Umwelt    
 - Handhaben Sie wassergefährdende Stoffe und sind diese korrekt klassifiziert?     
 - Sind Ihre Lagerflächen in einem Kataster aufgeführt?    
 - Haben Sie Ihre Abfälle klassifiziert und werden diese ausschließlich über Fachbetriebe 

entsorgt? 
   

3. Genehmigungssituation    
 - Sind Anlagen und Anlagenänderungen für die derzeitige Nutzung genehmigt?    
 - Haben Sie alle Nebenbestimmungen erfasst und umgesetzt?    
4. Verfahrens- und Anlagensicherheit, Brandschutz    
 - Falls Sie mit brennbaren Stoffen umgehen:  

  - Haben Sie ein Explosionsschutzdokument erstellt? 
 

 
 

 
 

 
   - Sind Ihre Anlagen für Ex-Bereiche geeignet (elektrischer und mechanischer Ex-Schutz)?    
   - Gibt es einen betrieblichen Alarm- und Gefahrenabwehrplan? Gibt es ein 

Notfallmanagement? 
   

5. Lärm    
 - Haben Sie Lärmbereiche definiert (Messungen)?    
 - Haben Sie ein Lärmminderungsprogramm aufgestellt?    



  ja nein weiß nicht 
6. Übergeordnete Themen    
 - Haben Sie die erforderlichen Betriebsbeauftragten bestellt, z. B. für  

  - Arbeitsschutz (Fachkraft für Arbeitssicherheit) 
 

 
 

 
 

 
   - Immissionsschutzbeauftragter    
   - Gewässerschutzbeauftragter    
   - Abfallbeauftragter    
   - Störfallbeauftragter    
   - Beauftragter für biologische Sicherheit    
   - Datenschutzbeauftragter    
   - …    
 - Leitet Ihre Fachkraft für Arbeitssicherheit die erforderliche Stundenzahl entsprechend 

DGUV 2? 
   

 - Ist Ihre Unternehmensorganisation rechtssicher (Pflichtenübertragung)?    
 - Führen Sie die gesetzlich vorgeschriebenen Schulungen für Ihre Mitarbeiter durch, z. B.  

  - Sicherheitsunterweisung 
 

 
 

 
 

 
   - Gefahrstoffunterweisung    
   - Führen von Fahrzeugen    
   - Explosionsschutz    
   - …    
 - Führen Sie die erforderlichen wiederkehrenden Prüfungen durch, z. B. für 

  - Druckbehälter, Ex-Anlagen, elektrische Anlagen, Aufzüge, Lagerflächen? 
   

 
Wir geben keinen Erfüllungsgrad durch eine Auswertung an. Selbst, wenn Sie in den meisten Feldern gut abschneiden, so reicht ein 
signifikantes Defizit in einem einzigen Arbeitsgebiet aus, um Sie persönlich haftbar zu machen. 
 
Besonders häufige Defizite finden wir in der  
 
- konsequenten Umsetzung von Nebenbestimmungen in Genehmigungsbescheiden 
- Durchführung wiederkehrender Prüfungen bei Arbeitsmitteln und Anlagen 
- Durchführung der erforderlichen Schulungen Ihrer Mitarbeiter  
 



Die TESIUM GmbH (TE = Technik, SI = Sicherheit, UM = Umwelt) verfügt über langjährige Expertise. Wir sichern Sie ab, indem wir 
Ihnen Konformität bestätigen oder die Gebiete aufzeigen, auf denen Sie handeln müssen. Hier bieten wir Ihnen pragmatische 
Lösungen statt Mängellisten. Unser Schwerpunkt liegt in der effizienten Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen. 
 
Kontakt:  Dr. Joachim Kochta 
  joachim.kochta@tesium.de 
  Tel. 05531 90-1569 
 
  Dipl.-Ing. Kai Wedding 
  kai.wedding@tesium.de 
  Tel. 05531 90-1424 
 
  oder allgemein 
  info@tesium.de 
  Tel. 05531 90-3333 
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